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§ 86 NÖ GO 1973 Aufsichtsbehörde
 NÖ GO 1973 - NÖ Gemeindeordnung 1973

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

(1) Aufsichtsbehörde erster Instanz ist, soferne die Gesetze nicht anderes bestimmen, die Bezirkshauptmannschaft,

soweit es sich jedoch um Angelegenheiten der Vollziehung des III. Hauptstückes, um die Überprüfung der

Gemeindegebarung (§ 89), um die Verordnungsüberprüfung (§ 88), um die Genehmigungsp9icht (§ 90) und um die

Auflösung des Gemeinderates (§ 94) handelt, die Landesregierung.

(2) In den Angelegenheiten, in denen die Landesregierung Aufsichtsbehörde erster Instanz ist, kann diese,

ausgenommen die Fälle der §§ 88, 90 und 94, die Bezirkshauptmannschaft allgemein oder in einzelnen Fällen zur

Ausübung des Aufsichtsrechtes im Namen der Landesregierung ermächtigen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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